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I. Rechtsdogmatische Einordnung 
1. Kriminalpolitische Theorie: Rücktritt als persönlicher Strafaufhebungsgrund jenseits von Unrecht und Schuld; Ratio: Dem Täter soll eine 

„goldene Brücke“ gebaut werden, um die Vollendung der Tat (noch) zu verhindern. 
 Überlegung: Ein Rücktritt „lohnt“ sich für den Täter sonst nicht, da er auf jeden Fall eine Straftat begangen hat. 
2. Verdienstlichkeitstheorie (Gnadentheorie): Rücktritt als persönlicher Strafaufhebungsgrund jenseits von Unrecht und Schuld; Ratio: Der 

Rücktritt soll prämiert werden. Überlegung: Dem Täter soll ein Anreiz gegeben werden, den Rechtsfrieden wieder herzustellen. 
3. Strafzwecktheorie: Rücktritt als Entschuldigungsgrund; Ratio: Die Schwelle der Strafbarkeit soll heraufgesetzt werden, da weder spezialpräven-

tive (verbrecherischer Wille ist nicht so stark) noch generalpräventive (keine große Erschütterung des Rechtsfriedens) Gründe eine Bestrafung er-
fordern. 

II. Begriffliche Unterscheidung 
1. Der misslungene Rücktritt: Rücktrittsbemühungen des Täters, die eine Vollendung der Tat nicht mehr verhindern können; da die Deliktsvoll-

endung durch ein Handeln des Täters verursacht wurde, sind misslungene Rücktrittsbemühungen unbeachtlich = der Täter bleibt strafbar (einzi-
ge Ausnahme: § 24 II 2, 2. Alt. StGB). 

2. Fehlgeschlagener Versuch: Versuch, bei dem die zur Ausführung der Tat vorgenommene Handlung ihr Ziel nicht erreicht hat und der Täter 
davon ausgeht, dass er mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln den tatbestandlichen Erfolg entweder gar nicht mehr oder zumindest nicht 
mehr ohne zeitlich relevante Zäsur herbeiführen kann; ein Rücktritt ist nicht mehr möglich (fraglich nur, ob hier § 24 StGB prinzipiell unan-
wendbar ist oder ob es an der Freiwilligkeit oder an der Tataufgabe fehlt). 

3. Unbeendeter Versuch: Versuch, bei dem der Täter noch nicht alles getan hat, was nach seiner Vorstellung zur Herbeiführung des tatbestandli-
chen Erfolges erforderlich war (obwohl er zur Tat bereits unmittelbar angesetzt hatte) = Der Täter hält sein bisheriges Tun für noch nicht ausrei-
chend. 

4. Beendeter Versuch: Versuch, bei dem der Täter bereits alles getan hat, was nach seiner Vorstellung zur Herbeiführung des tatbestandlichen Er-
folges erforderlich war (ohne dass jedoch der Erfolg bereits eingetreten ist) = Der Täter hält sein bisheriges Tun für ausreichend. 

III. Übersicht über die verschiedenen Alternativen des § 24 StGB 
1. § 24 I StGB: Rücktritt des Alleintäters 

a) Satz 1, 1. Alt. („Tat aufgibt“): Rücktritt vom unbeendeten Versuch; notwendig: freiwilliges Aufgeben der weiteren Tatausführung = unbe-
dingter Gegenentschluss. 

b) Satz 1, 2. Alt. („Vollendung verhindert“): Rücktritt vom beendeten Versuch; notwendig: freiwilliges Verhindern der Vollendung der Tat = 
aktiver Gegenakt. 

c) Satz 2 („Bemühung, die Vollendung zu verhindern“): Rücktritt vom beendeten untauglichen bzw. unerkannt fehlgeschlagenen Versuch; 
notwendig: freiwilliges und ernsthaftes Bemühen. 

2. § 24 II StGB: Rücktritt eines Beteiligten 
a) Satz 1 („Vollendung verhindert“): Notwendig ist ein freiwilliges Verhindern der Vollendung = aktiver Gegenakt, gleichgültig ob ein been-

deter oder ein unbeendeter Versuch vorliegt. Bloßes „Aussteigen“ genügt nicht, wenn dadurch die Vollendung nicht verhindert wird. 
b) Satz 2, 1. Alt. („Bemühen die Vollendung zu verhindern“, wenn die Vollendung aus anderen Gründen misslingt). Notwendig: freiwilliges 

und ernsthaftes Bemühen. 
c) Satz 2, 2. Alt. („Bemühen die Vollendung zu verhindern“, wenn die Tat unabhängig von seinem früheren Tatbeitrag vollendet wird). Not-

wendig: Beseitigung der Kausalität des eigenen Verhaltens sowie ein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen. 
  Notwendig in allen Alternativen: 

– Das Versuchsstadium der Tat muss erreicht sein, die Tat darf (mit Ausnahme von § 24 II 2, 2. Alt. StGB) jedoch nicht vollendet sein. 
– Der Täter muss glauben, dass er noch weitermachen könnte bzw. dass er die Vollendung der Tat noch verhindern könnte = es darf kein sub-

jektiv fehlgeschlagener Versuch vorliegen. 
– Freiwilligkeit = Handeln, welches nicht durch zwingende Gründe veranlasst wird, sondern der autonomen Entscheidung des Täters ent-

springt = selbstgesetzte Motive wie Angst, Scham, Reue, Mitleid, Gewissensbisse. 
IV. Rücktritt vom Versuch beim Unterlassungsdelikt 

– h.M.: Auch hier Unterscheidung zwischen beendetem und unbeendetem Versuch: 
 Unbeendeter Versuch: Der Täter denkt, dass er den Eintritt des tatbestandsmäßigen Erfolges noch durch die Nachholung der ursprünglich ge-

botenen Handlung abwenden kann (Bsp.: Rettung eines Ertrinkenden durch das – allerdings verspätete – Zuwerfen eines Rettungsringes). 
 Beendeter Versuch: Der Täter denkt, dass die Nachholung der ursprünglich gebotenen Handlung für sich alleine nicht mehr ausreicht, um den 

tatbestandsmäßigen Erfolg abzuwenden, sondern dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind (Bsp.: Rettung eines Ertrinkenden durch das 
Herausholen aus dem Wasser und den anschließenden Krankenhausaufenthalt, wenn zuvor bereits das einfache Zuwerfen eines Rettungsringes 
genügt hätte). 

– a.M.: Die Unterscheidung zwischen dem unbeendeten und dem beendeten Versuch ist beim Unterlassungsdelikt entbehrlich, da die erfolgsab-
wendende Tätigkeit immer vorgenommen werden muss (ein bloßer Gegenentschluss reicht hier nie aus). 
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